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Antrag an die Landesversammlung West 2017

Stichwort:

Unteilbarkeit der Beschwerdebearbeitung

Antragstext:

Der DBwV möge sich dafür einsetzen, dass Beschwerden inhaltlich nicht aufgeteilt, umgedeutet
(z.B.  einen  statusrechtlichen  Antrag  auf  Förderung  zu  einem  fiktiven  truppendienstlichen
Versetzungsantrag) oder nur in Einzelaspekten – vorrangig solche, die sich bei Rechtsbehelfen
zurückweisen lassen – beschieden werden.

1. Die  Bearbeitung  einer  Beurteilung  darf  im  Beschwerdefall  nicht  ausgesetzt  werden,  da
solche Beschwerden keine hemmende Wirkung entfalten.

2. Bei einer Beschwerde gegen eine Beurteilung darf keine Rückstellung in Perspektiv- oder
Auswahlverfahren  erfolgen,  schon  gar  nicht  eine  beliebige  Verlängerung  solcher
Rückstellungen.  Falls  erforderlich,  sind für  die Bewertung von Eignung,  Befähigung und
Leistung Referenzgruppen zu bilden.

Antragsbegründung:

Keine.

Der o.a. Antrag wurde in der Standortversammlung der Standortkameradschaft Köln am 
17.01.2017 beschlossen.

Andreas Bruckner
Oberstleutnant
Vorsitzender der Standortkameradschaft Köln
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